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Erste Ordnung zur Änderung der Siegelordnung 
der Hochschule Ruhr West 

 
 

vom 08.02.2010 
 
 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 26 Abs. 5 des Hochschulgesetzes (HG) in der Fassung des 
Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) vom 31.10.2006 (GV.NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Art. 2 
des Gesundheitsfachhochschulgesetzes vom 8.10.2009 (GV. NRW. S. 516), sowie des § 6 Abs. 2 der 
Grundordnung der Hochschule Ruhr West in der Fassung vom 27.07.2009 (Amtliche 
Bekanntmachung 01/2009), zuletzt geändert durch Änderungsordnung vom 14.09.2009 (Amtliche 
Bekanntmachung 02/2009), sowie des § 2 Abs. 2 des Fachhochschulerrichtungsgesetzes 2009 in der 
Fassung des Fachhochschulausbaugesetzes vom 21.04.2009 hat der Präsident der Hochschule Ruhr 
West die folgende Änderungsordnung als Satzung erlassen: 

 

Inhaltsverzeichnis 
 
Artikel I:  Änderung der Siegelordnung 
Artikel II: Inkrafttreten
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Artikel I 

 
Die Siegelordnung der Hochschule Ruhr West vom 07.12.2009 (Amtliche Bekanntmachung Nr. 
03/2009) wird wie folgt geändert: 
 

 

1. § 1 wird um folgenden Absatz ergänzt: 

„(4)  Die Siegel werden als Gummi- oder Prägesiegel geführt.“ 

 

 

2. § 2 wird um folgenden Absatz ergänzt: 

„(4)  Die Anbringung des Dienstsiegels erfolgt grundsätzlich als Gummisiegel. Als Prägesiegel  
wird es nur bei Ernennungsurkunden geführt sowie nach jeweiliger Entscheidung der/ des 
Dienstvorgesetzten gemäß § 33 Abs. 3 HG bei besonderen Urkunden im Rahmen von 
Ehrungen und Jubiläen.“ 

 

 

3. Die Anlage erhält in Punkt II folgende Fassung: 

 
„ II.  Dienstsiegel des Vizepräsidenten für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung 

 

  Umschrift in der oberen Kreishälfte: 

  „Hochschule Ruhr West“ 

  darunter:  

  Nr. des Siegels 

  Umschrift in der unteren Kreishälfte: 

  „Der Vizepräsident Wirtschafts- und Personalverwaltung“ “ 
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4. Die Anlage wird um folgenden Punkt ergänzt: 

„ IV. Prägesiegel 

   Umschrift in der oberen Kreishälfte: 

   „Hochschule“ 

   Umschrift in der unteren Kreishälfte: 

   „Ruhr West“ “  

 

 

 

 

 
Artikel II 

 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Präsidenten der Hochschule Ruhr West vom 08.02.2010. 
Bekannt gegeben und veröffentlicht durch den Präsidenten der Hochschule Ruhr West. 
 
 
 
 
 
 
Mülheim an der Ruhr, den 08.02.2010 
 
 
 
Der Präsident 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Eberhard Menzel 
 


